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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

17.11.1981 

Geschäftszahl 

1161/80 

Rechtssatz 

Bei einer Schuldaufnahme zwecks Finanzierung eines Arbeitsmittels (Kraftfahrzeuges) sind die Zinsen 
Werbungskosten. Wird aber das Kraftfahrzeug aus eigenen Mitteln finanziert und erst in der Folge ein Kredit 
aufgenommen, bei dem eine berufliche Verwendung der Kreditmittel nicht gegeben ist, dann stellen die 
Kreditzinsen keine Werbungskosten dar, auch wenn das Kraftfahrzeug der Kreditbesicherung dient. 


